
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/9/16 2Ob208/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1960

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd14

Rechtssatz

Die Abhaltung von Kursen durch die Landwirtschaftskammer ist eine Tätigkeit "in Vollziehung der Gesetze". Dazu

gehört auch das Herbeibringen von Kursteilnehmern zur Kursstätte durch einen Kraftwagenlenker der

Landwirtschaftskammer. Die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches gegen dieses Organ ist daher nach § 9

Abs 5 AHG ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

2 Ob 208/60

Entscheidungstext OGH 16.09.1960 2 Ob 208/60

Veröff: SZ 33/92 = ZVR 1961/84 S 65 = SozM ID,281

Schlagworte

SW: Auto
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